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Eidg. Wahlen 2023 - Ein Richtungsentschheid



Spannende Aufträge 
verwirklichen. 
Werde Teil unserer 
Erfolgsgeschichte.
Wir suchen dich

• Leiter/in Schlosserei (100 %)
• Automechaniker/in (80 – 100 %)
• Magaziner/in (80 – 100 %)

Alle Stellen ab sofort oder 
nach Vereinbarung.

www.gstb.ch
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Ärztlicher Notfalldienst 
Telefonnummer des ärztlichen Notfalldienstes 
im Gebiet Meiringen/Hasliberg. 0900 57 67 47 
(CHF 3.23/Min.) Die Not- fall nummer 144 bleibt 
unverändert. 

Apotheken-Notfalldienst
Tel. 033 971  44  33 / 033 971  11  17 

Beratungstelefon
für Angehörige von psychisch kranken Men-
schen 079 309 65 55 Kostenloses  Angebot der 
Psychiatrischen Dienste der Spitäler fmi AG 

Ärztliche Onlinepraxis 
www.praxis-isler.ch 

Auto-Pannen- und Un fall dienst
Tag und Nacht, Tel. 033  9 716 716 

Anlaufstelle Überlastung Landwirtschaft 
(AUL) info@aul-be.ch, Telefon 079 200 00 44  
Montag – Samstag von 8h – 20h  
Bestattungsdienste 

 
SANTSCHI BESTATTUNGEN 
Beatrice Santschi Tel. 033 971 68 75 

HESS BESTATTUNGEN 
Sami Hess Tel. 033 823 43 43 

ERNST BESTATTUNGSDIENST 
Roland Ernst Tel. 033 951 02 55 
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 Verlag, Druck und Expedition: 
 Verlag Anzeiger Oberhasli  
 PAULI AG, Druck & Verlag, Kirchgasse 1,  
 Postfach 592, 3860 Meiringen,  
 Tel. 033 971 32 71  
  Inserate: 
 PAULI AG, Druck & Verlag, Kirchgasse 1,  
 3860 Meiringen, Tel. 033 971 32 71  
 Mail: info@anzeigeroberhasli.ch  
 www.anzeigeroberhasli.ch  
 Grundsätzlich werden alle Mails bestätigt.  
 Bitte melden Sie sich, wenn Sie keine  
 Bestätigung erhalten haben (für nicht  
 erschienene Publikationen oder Inserate 
 können wir keine Haftung übernehmen).  
 Erscheint wöchentlich einmal am Freitag,  
 (Ausnahmen vor Feiertagen) und wird in    
 alle Haushaltungen (mit Steuersitz im 
 Oberhasli) zugestellt.  
 Auflage: 4'250 Exemplare  
 Annahmeschluss für amtliche und nicht 
 amtliche Inserate: spätestens Dienstag, 
 11.00 Uhr (Ausnahmen vor Feiertagen) 
Printausgabe hergestellt aus 100% Recyclingpapier

 
Zu vermieten 

an der Alpbachstrasse 4 

in Meiringen  

ab 1. November 
4½-Zimmer-Wohnung  

Rollstuhlgänig mit Lift 

im 1. Stock mit Balkon 
Miete CHF 1'600.– 

+ Nebenkosten CHF 200.–  

Weitere Auskünfte erteilt: 

von Bergen Immobilien AG 
Alpbachstrasse 4 
3860 Meiringen 

Telefon 033 820 30 50 
werner@immobilien-vonbergen.ch

Gesucht per sofort oder  
spätestens 01.12.2023  
Reinigungskraft in 
Schattenhalb  
In Lehrlings- und Ferienhaus mit 
12 Betten.  
Arbeitseinsatz jeweils Freitag- 
und je nach Belegung  
Montagmorgen ca. 6 Stunden. 
Bewerbung unter:  
Bruwild Montagen GmbH,  
Industriestrasse 8,  
8880 Walenstadt  
oder info@bruwild.ch 
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Schützengesellschaft 
Hasliberg  
Herbstschiessen 2023   
–   Samstag, 30.09.2023,  
    ab 13.00 Uhr bis Dämmerung 
–   Samstag, 07.10.2023,  
    ab 13.00 Uhr bis Dämmerung   
Im Anschluss gibt es jeweils ein 
feines Znacht. Das Absenden 
findet am 28.10.2023 ab 20.00 
im Schützenhaus statt. 
Der Vorstand wünscht allen gut 
Schuss und hofft auf zahlreiches 
Erscheinen. 
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  Hasliberg 
 
Einwohnergemeinde Hasliberg  
Medienmitteilung 

 
Informationen aus dem Gemeinderat  
Hasliberg 
 
Mittagstisch ab Februar 2024   
Gestützt auf die vom Kinderförderungsverein initi-
ierte Petition, hat die Gemeinde für die Tagesschul-
angebote des zweiten Semesters des Schuljahres 
2023/2024 eine erneute Bedarfsabklärung durch-
geführt. Für die Mittagsbetreuung am Dienstag 
gingen vier und für den Donnerstag neun Anmel-
dungen ein. Für die Morgen- und Nachmittagsbe-
treuung besteht ein noch kleinerer Bedarf. Obwohl 
die Mindestanzahl von zehn Anmeldungen bei kei-
nem Modul erreicht worden ist, hat der Gemeinde-
rat entschieden, ab Februar 2024 während den 
Schulwochen jeweils am Donnerstag einen Mit-
tagstisch mit Betreuung anzubieten und somit das 
Anliegen der Petition umzusetzen. Die Vorbereitun-
gen werden an die Hand genommen, damit sich 
die Familien für das entsprechende Angebot ver-
bindlich anmelden können. 
 
Grundstückerwerb einschränken   
Aufgrund des Bundesgesetzes über den Erwerb 
von Grundstücken durch Personen im Ausland be-
nötigen Personen, welche im Ausland wohnhaft 
sind, für den Erwerb von Grundstücken - mit weni-
gen Ausnahmen - eine Bewilligung der zuständigen 
kantonalen Behörde. Die Nettowohn- und Grund-
stückflächen sind begrenzt. Die Kantone und/oder 
die Gemeinden können zusätzliche Einschränkun-
gen erlassen. Die Gemein-deversammlung vom 18. 
Mai 2000 beschloss, die damals geltende Quote 
von 33.3 % der Bruttogeschossfläche ersatzlos auf-
zuheben. Die Gemeinde Hasliberg kennt seither 
keine zusätzlichen Einschränkungen und es gelten 
somit nur die eidgenössischen und kantonalen Vor-
schriften. Infolge der Zweitwohnungsgesetzgebung 
ist die Nachfrage nach bestehenden alt- rechtlichen 
Wohnungen - ohne Nutzungsbeschränkung - mas-
siv gestiegen, was dazu führt, dass Ortsansässige 
oder Personen, die sich in der Gemeinde nieder-las-
sen wollen, vermehrt Mühe haben, Wohnraum zu 
finden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat 
ent-schieden, den Grundstückerwerb durch Perso-
nen, welche im Ausland wohnhaft sind, zu sperren. 
Dies ist möglich, sofern die Gemeindeversammlung 
vom 29. November 2023 den damaligen Beschluss 
der Ge-meindeversammlung vom 18. Mai 2000 er-
satzlos aufhebt. 

Projektleitung Umsetzung GWP   
An der Gemeindeversammlung vom 30. Novem-
ber 2022 wurde die Umsetzung der Massnahmen 
gemäss der Generellen Wasserversorgungspla-
nung (GWP) beschlossen und Rahmenkredite von 
4,8 Mio. Franken für die erste Etappe sowie für die 
allgemeinen Erweiterungen der Wasserversorgung 
von 1,2 Mio. Franken genehmigt. Um die Vorhaben 
voranzutreiben, hat der Gemeinderat die Alpen 
Energie mit der Projektleitung beauftragt. 
 
Beschilderung Dorfrundgänge   
Bereits im Jahr 2017 hat der Gemeinderat an die 
Beschilderung von Dorfrundgängen eine Entnahme 
aus dem Kurortsfonds von 13'500 Franken beschlos-
sen. Die Unterlagen sind in der Zwischenzeit erar-
beitet und zusätzliche Standorte geplant, was eine 
weitere Entnahme aus dem Kurortsfonds von 2'500 
Franken erfordert. 

Gemeinderat Hasliberg  
 Einwohnergemeinde Hasliberg  
Vorankündigung Verkehrsbehinderungen/kurz-
zeitige Strassensperrungen zwischen dem 
02.10.2023 und 13.10.2023  
Infolge Bauarbeiten/Belagsarbeiten wird in folgen-
den Strassenabschnitten mit Wartezeiten zu rech-
nen sein.  
 
–   Ahoren – Chrachiweid, Hinter der Egg,  
    Hasliberg Hohfluh 
–   Urseni – Obenbühl, Hasliberg Goldern 
–   Oberi Schletter – Winterlücke/Hejestadel,  
    Hasliberg Reuti 
–   Stollenebene – Wolftendli 
 
Die genauen Sperrzeiten und Kontaktdaten wer-
den jeweils ein paar Tage vor Baustart vor Ort an-
geschlagen. 
 
Wir danken Ihnen für das Verständnis und Ihre Mit-
hilfe.  

Einwohnergemeinde Hasliberg 
Abteilung Infrastruktur 

 
 Innertkirchen 

 
Einwohnergemeinde Innertkirchen  
Ersatzwahl Gemeinderat 2023  
Gestützt auf Artikel 3 des Organisationsreglements 
2014 der Einwohnergemeinde Innertkirchen wird fol-
gende Wahl ausgeschrieben. 
 
Durch die Wahl im Mehrheitswahlverfahren ist für die 
Amtszeit vom 01.01.2024 – 31.12.2025 zu besetzen: 



–   1 Gemeinderatssitz 
     Demission Gemeinderatsmitglied Christian Krump 
 
Für Neu- und Ersatzwahlen in den Gemeinderat gilt 
das ganze Gemeindegebiet als ein Wahlbezirk, aus 
welchem stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger 
vorgeschlagen wer-den können. 
 
Die Wahlvorschläge sind gemäss Organisationsregle-
ment Art. 59 Ziff. 3 der Gemeinde-schreiberei Innert-
kirchen, Grimselstrasse 1, 3862 Innertkirchen durch 
Gruppen von min-destens 10 in Gemeindeangelegen-
heiten stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger bis 
spätestens 30 Tage vor der Gemeindeversammlung 
vom 7. Dezember 2023, d.h. bis Dienstag, 7. Novem-
ber 2023, 17.00 Uhr, einzureichen. 
 
Wahlvorschlagszettel können bei der Gemeindeschrei-
berei Innertkirchen verlangt bzw. von der Webseite 
www.innertkirchen.ch unter der Rubrik Politik/Informa-
tionen heruntergeladen werden. 
 

Gemeinderat Innertkirchen  
 Einwohnergemeinde Innertkirchen 

Baupublikation   
Gesuchsteller:  
Reinhard und Clara Isabel Böckli 
Understock 25, 3862 Innertkirchen 
 
Projektverfasser: 
ESOTEC Energietechnik GmbH 
Gewerbestrasse 8, 3862 Innertkirchen 
  
Bauvorhaben: 
Abbruch und Wiederaufbau und Vergrösserung 
Holzlagerschopf, Installation PV Anlage Dach und 
Fassaden, Erstellung Entwässerung 
 
Standort: 
Innertkirchen / Understock   
 
Parzellen Nr.: 
1570 
 
Koordinaten: 
2’660'808 / 1’171’538 
 
Nutzungszone: 
Landwirtschaftszone 
 
Ausnahmen: 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
(Art. 24 RPG) 
 
Schutzzone: 
Gewässerschutzzone SBW  
 
Auflage- und Einsprachefrist: 
bis 23. Oktober 2023 

Auflage und Einsprachestelle: 
Gemeindeverwaltung Innertkirchen Grimselstrasse 1, 
3862 Innertkirchen und elektronisch unter  
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-instan-
ces?municipality=20650  
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen 
Unterlagen rechtlich massgebend.  
Es wird auf die Gesuchsakten und aufgestellten 
Profile verwiesen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflage- und Einsprachefrist einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert der 
Einsprachefrist angemeldet werden, verwirken. 
Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten oder 
weitgehend identischen Einsprachen ist anzuge-
ben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 
 
3862 Innertkirchen, 19. September 2023 
 

Bauverwaltung Innertkirchen  
 Einwohnergemeinde Innertkirchen 

Baupublikation  
Bauherrschaft: 
Nordischer Skiclub Oberhasli, Allmendstrasse 88, 
3860 Meiringen, vertreten durch die Kraftwerke 
Oberhasli AG, Benno Schwegler, Grimselstrasse 19, 
3862 Innertkirchen  
 
Projektverfasserin: 
Kraftwerke Oberhasli AG, Grimselstrasse 19,  
3862 Innertkirchen 
 
Bauvorhaben:  
Umlegung der Langlaufloipe Gadmen. 
 
Temporäre Waldrodung für die neue Langlaufloipe 
Gadmen: Rodungsfläche 805 m2 auf den Parzellen 
Nrn. 1356 und 1391; Ersatzaufforstung 805 m2 an Ort 
und Stelle.  
Standort: 
Grööben / Wääli, Gadmen, Parzellen Nrn. 1206, 
1221, 1233, 1356, 1391, 1424, 1445 und 1663, Land-
wirtschaftszone / Wald, Koordinaten: 2’669’900 / 
1’176’530 
 
Schutzzone: 
Gewässerschutzbereich üB   
Ausnahmen / Hinweise:  
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone (Art. 24 
RPG), Baute in Waldnähe (Art. 25 KWaG), nichtforst-
liche Kleinbaute im Wald (Art. 14 WaV), Waldro-
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dung (Art. 5 WaG) und Eingriffe in Schutzobjekte 
nach Art. 18ff. NHG 
 
Auflage- und Einsprachefrist:   
30. Oktober 2023  
Auflagestelle: 
Gemeinde Innertkirchen, Grimselstrasse 1,  
3862 Innertkirchen  
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
suchsakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend.  
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die Verpflok-
kung verwiesen. Einsprachen und Rechtsverwahrun-
gen sowie Lastenausgleichsbegehren sind schrift- 
lich und begründet beim Regierungsstatthalteramt 
Interlaken-Oberhasli, Schloss 1, 3800 Interlaken ein-
zureichen. Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist angemel- 
det werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG). Bei Kol-
lektiveinsprachen oder vervielfältigten und weitge-
hend identischen Einsprachen ist anzugeben, wer 
befugt ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG). Verfügungen und Ent-
scheide können im Amtsanzeiger oder im Amtsblatt 
veröffentlicht werden, wenn die Postzustel- lung 
wegen der grossen Zahl der eingelangten Einspra-
chen mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden 
wäre (Art. 35d BauG). 
 

Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli 
 

 Einwohnergemeinde Innertkirchen   
 Aufhebung Sperrung Wanderweg   
Infolge der Bauarbeiten Sanierung Quellfassung 
Rahfluh und Ersatz Trinkwasserleitung Rahfluh – 
Bühlenweid wurde aus Sicherheitsgründen der 
Wanderweg Rahfluh-Gadmen komplett gesperrt. 
  
Die Sperrung ist ab Montag, 25. September 2023 
aufgehoben. Der Wanderweg ist normal begehbar. 
 
3862 Innertkirchen, 25. September 2023 
 

Bauverwaltung Innertkirchen 
 
 

  Meiringen 
 
Einwohnergemeinde Meiringen  
Medienmitteilung  
Informationen aus dem Gemeinderat  
Meiringen 

Regionale Bauverwaltung – Anstreben einer teil-
regionalen Lösung Oberhasli   
Die Regionalkonferenz Oberland Ost (RKOO) in-
formierte mittels Medienmitteilung, dass eine 
Mehrheit der Gemeinden im Verwaltungskreis In-
terlaken-Oberhasli sich für die Schaffung einer re-
gionalen Bauverwaltung als Teilkonferenz der 
RKOO aussprechen. Daher hat die Geschäftslei-
tung der RKOO beschlossen, die erforderlichen 
nächsten Schritte in diese Richtung anzugehen. 
Der Gemeinderat Meiringen teilt im Grundsatz die 
Bestrebungen der RKOO zur Unterstützung der 
Gemeinden, behält jedoch seine Meinung bei, 
dass diese Lösung für Meiringen aktuell nicht ge-
eignet ist (Medienmitteilung hierzu im Anzeiger 
Oberhasli vom 09.06.2023). Der Gemeinderat hat 
beschlossen, dass eine Kontaktaufnahme mit den 
Nachbarsgemeinden erfolgen soll zur Bespre-
chung der Möglichkeiten einer eigenen, geeigne-
ten Form der regionalen Zusammenarbeit im 
Raum Oberhasli – Oberer Brienzersee. 
  
Standorterhalt Ausbildungszentrum Seilbahnen 
Schweiz – Vertiefungsfragen beantwortet   
Im März 2023 hat der Verband Seilbahnen Schweiz 
(SBS) mitgeteilt, dass er weitere Standorte für das 
Ausbildungszentrum (AZ) prüft, das heute an der 
Zeughausgasse im ehemaligen Zeughausareal in 
Meiringen angesiedelt ist (Medienmitteilung 
hierzu im Anzeiger Oberhasli vom 02.06.2023). Die 
Einwohnergemeinde Meiringen (EWGM) wurde 
eingeladen, eine Machbarkeitsstudie zu einer 
Arealentwicklung unter Berücksichtigung der zu-
künftigen Bedürfnisse des AZ zu erstellen. Im Juni 
hat die EWGM SBS die Vorschläge präsentiert. Im 
Anschluss sind durch SBS weitere Fragen gestellt 
worden, die Vertiefungsarbeiten zur Folge hatten. 
So wurde die Machbarkeitsstudie vom Juni ergänzt 
um weitere Kapitel wie Aussenraum, Campus-Qua-
lität, Nachhaltigkeit oder Unterkunft. Der Gemein-
derat hat an seiner Sitzung vom 18.09.2023 die 
Vertiefungsarbeit gutgeheissen; sie wurde darauf 
finalisiert und abgegeben. Der Standortentscheid 
soll in den nächsten Wochen gefällt werden. 
  
Zivilschutzorganisation Alpenregion – Nächste 
Schritte in Richtung Zusammenlegung   
Seitens Kanton wird zunehmend verlangt, dass die 
regionalen Zivilschutzorganisationen (ZSO) die Ba-
taillonsstärke erreichen; das entspricht einer 
Grösse von rund 400 Angehörigen der Zivilschutz-
organisation (AdZ). Die ZSO Alpenregion und die 
ZSO Jungfrau würden diese Rahmenbedingung 
gemeinsam knapp erfüllen. Erste Abklärungen und 



Gespräche unter den Verantwortlichen im Hinblick 
auf eine Zusammenlegung der beiden Organisa-
tionen wurden durchgeführt; die Vorteile überwie-
gen. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, 
diesen Weg weiter zu gehen und die nächsten 
Schritte in Angriff zu nehmen, wie temporäre Zu-
sammenarbeits-/Übergangslösungen, die Informa-
tion in den ZSO-Kommissionen oder die 
Vernehmlassung bei den Verbandsgemeinden.   
Themen der Wirtschaft – Gründung einer neuen 
Kommission   
An der ersten und zweiten Klausur des Gemeinde-
rates ist die Gründung einer Wirtschaftskommis-
sion intensiv diskutiert und abgewogen worden. 
Eine kommunale Wirtschaftskommission als Ergän-
zung zur regionalen Tourismuskommission wird 
vom Rat als ein wichtiges Gefäss gesehen; sie soll 
mithelfen, die Abstimmung und Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen Anspruchsgruppen und 
Akteuren, die sich in der Gemeinde direkt oder in-
direkt mit Themen der Wirtschaft befassen, weiter 
zu verbessern. Der Gemeinderat hat die Gründung 
und eine Anpassung des Anhang OgR zur Vorprü-
fung durch das AGR und im Anschluss als Antrag 
z.H. der Gemeindeversammlung genehmigt.   
Erschliessungsrichtplan Gmeindematten – Erhö-
hung Verpflichtungskredit   
Im Gebiet «Gmeindmatten» sind zwei Planungen 
im Gange: Eine Arbeitsgruppe der Gemeinde 
setzt sich mit den Vorarbeiten für die Aktualisie-
rung des Erschliessungsrichtplans Rudenz Ost aus-
einander. Hierzu genehmigte der Gemeinderat im 
Herbst 2021 einen Verpflichtungskredit von CHF 
75'000.00. Zudem hat eine private Entwicklungs-
gruppe in einem qualitätssichernden Verfahren im 
Jahr 2022 ein Bebauungsprojekt für die Zone mit 
Planungspflicht «ZPP 7 Gmeindmatte» erarbeitet. 
Der bisherige Prozess mit den Lösungsansätze und 
Ergebnissen zeigt, dass die gültige Ortsplanung in 
bestimmten Bereichen im Gebiet Gmeindmatte 
nicht mehr den aktuellen Anforderungen von Seite 
Kanton und indirekt Bund genügt. Weiter macht 
es aus fachlichen und wirtschaftlichen Überlegun-
gen Sinn, die beiden Planungen zu kombinieren. 
Für die zusätzlichen Arbeiten und Vertiefungen hat 
der Gemeinderat die Erhöhung des bestehenden 
Verpflichtungskredites um CHF 23'000.00 auf CHF 
98'000.00 bewilligt.   
Herrenloses Land –Aufnahme im Grundbuch ins 
Eigentum der EWGM   
Der Kanton arbeitet an einer Gesetzesänderung, 
wo Grundlagen für die Aufnahme von herrenlosem 

Land (Felsen, Schutthalden, Firne und Gletscher) 
im Grundbuch geschaffen werden sollen. Wenn 
ein Grundstück im Grundbuch aufgenommen wer-
den soll, ist auch dessen Eigentümer einzutragen. 
Die Gemeinden wurden angefragt, ob sie die Ei-
gentümerschaft von herrenlosem, kulturunfähigem 
Land im Gemeindegebiet übernehmen wollen, mit 
entsprechenden Rechten und Pflichten. In Meirin-
gen erstreckt sich ein kleines Stück herrenloses 
Land nordwestlich entlang vom kleinen Wellhorn. 
Der Gemeinderat hat die Vor- und Nachteile bera-
ten und beschlossen das herrenlose Land ins Ei-
gentum der EWGM zu übernehmen.   
Regionalkonferenz Oberland-Ost – Entwurf Kul-
turförderstrategie   
Im Jahr 2012 hat die Regionalkonferenz Oberland-
Ost (RKOO) mit den Gemeindepräsidenten und -
präsidentinnen in Workshops das "Arbeitspapier 
Strategie Kulturförderung" erstellt. Dieses zielte pri-
mär auf die Übernahme und Umsetzung der obliga-
torisch wahr¬zunehmenden Aufgaben der 
regionalen Kulturförderung gemäss Kulturförde-
rungsgesetz des Kantons Bern ab. Es beinhaltete 
weiter Strategiepunkte mit möglichen freiwilligen 
Aufgaben der regionalen Kulturförderung. Am Ge-
meindepräsidien-Forum vom 05.04.2023 wurde in 
Gruppenarbeiten die Weiter¬entwicklung der regio-
nalen Kulturförderung intensiv diskutiert. Die Ergeb-
nisse sind nun im Entwurf der Kulturförde- 
rungsstrategie Oberland-Ost zusammengefasst. Die 
Geschäftsleitung der RKOO lädt die Regionsge-
meinden zur Konsultation zum Entwurf ein mittels 
einer unverbindlichen Meinungserhebung. Der Ge-
meinderat hat die Richtung der geplanten Kulturför-
derstrategie im Grundsatz gutgeheissen. Er wird sich 
im offiziellen Mitwirkungsverfahren vertiefter mit den 
Detailausführungen auseinandersetzen.    
 Einwohnergemeinde Meiringen  
Zurückschneiden von Bäumen, 
Sträuchern und Hecken 
Es ist erstaunlich, wie schnell Bäume, Sträucher und 
Hecken wachsen können! 
Die Strassenanstösser werden aufgefordert, folgende 
Bestimmungen zu beachten: 
1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe 

an Strassen stehen oder in den Strassenraum hin-
einragen, gefährden die Verkehrsteilnehmer, aber 
auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeckten 
Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur 
Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreibt das Strassengesetz vom 4. Juni 2008 unter 
anderem vor: 
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– Hecken, Sträucher, allgemein Anpflanzungen müs-
sen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom Fahr-
bahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht 
in den über der Strasse freizuhaltenden Luftraum 
von 4.50 m Höhe hineinragen; über Geh- und Rad-
wegen muss eine Höhe von 2.50 m freigehalten 
werden.  

– Die Wirkung der Strassenbeleuchtung und Signa-
lisationen darf nicht beeinträchtigt werden.  

– Bei unübersichtlichen Strassenstellen, insbeson-
dere bei Kurven, Kreuzungen, Bahnübergängen, 
dürfen höherwachsende Bepflanzungen aller Art 
inkl. Geäste, die Verkehrsübersicht nicht beein-
trächtigen, weshalb ein je nach den öffentlichen 
Verhältnissen ausreichender Seitenbereich frei zu 
halten ist. 

2. Die Äste und andere Bepflanzungen müssen bis 
spätestens 15. Oktober 2023 und im Verlauf des 
Jahres nötigenfalls erneut auf das vorgeschrie-
bene Lichtmass zurückgenschnitten sein.  
Bei gefährlichen Strassenstellen sind Bäume, 
Grünhecken, Sträucher, gärtnerische Kulturen in 
einem genügend grossen Abstand gegenüber 
der Fahrbahn anzupflanzen, damit nicht ein Zu-
rückschneiden bzw. ein vorzeitiges Mähen erfol-
gen muss.   
Der Grundeigentümer hat Bäume und grössere 
Äste, welche dem Wind und den Witterungsein-
flüssen nicht genügend Widerstand leisten und 
auf die Verkehrsfläche zu stürzen drohen, recht-
zeitig zu beseitigen. Er hat die Verkehrsfläche 
von hinuntergefallenen Reisig und Blattwerk (im 
Herbst) zu reinigen.  

3.Bei Unklarheiten und Fragen stehen der zustän-
dige Werkhofchef, Martin Nägeli, Tel. 079 747 65 
94 und der Abteilungsleiter Infrastruktur Thomas 
Fuchs, Tel. 033 972 45 47 gerne zur Verfügung.  

4. Unterlässt der Eigentümer der Bäume und Sträu-

cher das rechtzeitige Zurückschneiden, so wird 
die Arbeit nach vergeblicher schriftlicher Auffor-
derung auf seine Kosten durch Mitarbeiter des 
Werkhofs besorgt. Ein Entschädigungsanspruch 
kommt dem Eigentümer der Bäume oder Sträu-
cher nicht zu..  

Die Mitarbeiter des Werkhofs werden weitere 
Kontrollen betreffend die erwähnten Vorschriften 
durchführen. 

 Einwohnergemeinde Meiringen 
Abteilung Infrastruktur 

 
 
 Einwohnergemeinde Meiringen 

Baupublikation  
Gesuchsteller:  
Thierry Ueltschi, Balmstrasse 1, 3860 Meiringen 
 
Projektverfasser: 
chriWIN GmbH, Grimselstrasse 80, 3860 Schattenhalb 
 
Bauvorhaben: 
Neubau Garage für Camper auf bestehendem 
Autoabstellplatz 
 
Standort: 
Balmstrasse 1, 3860 Meiringen, Parzelle Nr. 721,  
Wohnzone 2  
 
Schutzzone: 
Gewässerschutzbereich Au   
Ausnahmen: 
Bauen im Strassenabstand (Art. 80 SG)  
Auflage- und Einsprachefrist: 
23. Oktober 2023 
 
Auflagestelle: 
Einwohnergemeinde Meiringen, Rudenz 14,  
3860 Meiringen 
 
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
suchakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend.   
Es wird auf die Gesuchsakten und die aufgestellten 
Profile verwiesen.   
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie La-
stenausgleichsbegehren sind schriftlich und be-
gründet bei der Einwohnergemeinde Meiringen, 
Rudenz 14, 3860 Meiringen, einzureichen. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innerhalb der Auf-
lage- und Einsprachefrist angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG). Bei Kollektivein-



sprachen oder vervielfältigten und weitgehend 
identischen Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten (Art. 35b BauG). 
 
 Einwohnergemeinde Meiringen 
 
  Einwohnergemeinde Meiringen 

Baupublikation  
Bauherrschaft: 
Einwohnergemeinde Meiringen, Thomas Fuchs, 
Rudenz 14, 3860 Meiringen  
 
Projektverfasser: 
Ribuna AG, Lukas Bühler, Kammistrasse 13,  
3800 Interlaken 
 
Bauvorhaben:  
Neubau Bushaltestelle Balm Nord (Fahrtrichtung 
Brienzwiler). 
Erstellen einer Anlagekante 22 cm mit Einstiegbe-
reich. Anpassung der Umgebung an die Geometrie 
und Anpassung der Oberflächenentwässerung 
 
Standort: 
Balmstrasse, Meiringen, Parzellen Nrn. 1536, 2067, 
2042, Zone: Arbeitszone 3, Koordina-ten: 2’655’870 
/ 1’175’370; 2’653’110 / 1’176’190; 2’655’864 / 
1’175’349 
 
Schutzzone/n: 
Gewässerschutzbereich Au Ortsbildschutzgebiet  
Auflage- und Einsprachefrist:   
30.10.2023 
 
Auflagestelle: 
Gemeinde Meiringen, Rudenz 14, Postfach 532, 
3860 Meiringen  
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
suchsakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend.  
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die aufgestell-
ten Profile bzw. Markierung verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sowie Lastenausgleichs-
begehren sind schriftlich und begründet beim Re-
gierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli, Schloss 
1, 3800 Interlaken einzureichen. Lastenausgleichsan-
sprüche, die nicht innerhalb der Auflage- und Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG). Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b 

BauG). Verfügungen und Entscheide können im 
Amtsanzeiger oder im Amtsblatt veröffentlicht wer-
den, wenn die Postzustellung wegen der grossen 
Zahl der eingelangten Einsprachen mit unverhältnis-
mässigem Aufwand verbunden wäre (Art. 35d 
BauG). 

Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli  
  Einwohnergemeinde Meiringen 

Baupublikation  
Bauherrschaft und Projektverfasserin:   
Einwohnergemeinde Meiringen, Rudenz 14, 
3860 Meiringen, vertreten durch Thomas Fuchs, 
Rudenz 14, 3860 Meiringen  
 
Bauvorhaben:  
Neubau Bushaltestelle für das Gesundheitszentrum 
mit Schleppkurve für Busse; neuer Helikopterlan-
deplatz..  
Standort: 
Spitalstrasse, Parzellen Nrn. 1443, 1712 und 2826, 
Zone für öffentliche Nutzungen Sozia-les, Koordi-
naten: 2’656’889 / 1’175'910 
 
Schutzzone/n: 
Gewässerschutzbereich Au   
Auflage- und Einsprachefrist:   
30. Oktober 2023 
 
Auflagestelle: 
Gemeinde Meiringen, Rudenz 14, Postfach 532, 
3860 Meiringen 
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
suchsakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend. 
 
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die Verpflok-
kungen/Markierungen verwiesen. Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli, 
Schloss 1, 3800 Interlaken einzureichen. Bei Kollek-
tiveinspra-chen oder vervielfältigten und weitge-
hend identischen Einsprachen ist anzugeben, wer 
be-fugt ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG). Verfügungen und Ent-
scheide können im Amtsanzeiger oder im Amtsblatt 
veröffentlicht werden, wenn die Postzustellung 
wegen der grossen Zahl der eingelangten Einspra-
chen mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden 
wäre (Art. 35d BauG). 

Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli 
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Einwohnergemeinde Meiringen 

Baupublikation  
Gesuchsteller / Projektverfasser:  
Katrin und Josef Jungo, Im Budler 5, 4419 Lupsingen 
 
Bauvorhaben: 
Erstellen einer Sichtschutzwand  
 
Standort: 
Zeughausstrasse 2, 3860 Meiringen,  
Parzelle Nr. 2995, Mischzone 2  
 
Schutzzone: 
Gewässerschutzbereich Au  
 
Auflage- und Einsprachefrist: 
30. Oktober 2023 
 
Auflagestelle: 
Einwohnergemeinde Meiringen, Rudenz 14,  
3860 Meiringen 
 
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
suchakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend.   
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.   
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind schrift-
lich und begründet bei der Einwohnerge-meinde 
Meiringen, Rudenz 14, 3860 Meiringen, einzurei-
chen. Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältig-
ten und weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe 
rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).  
 
 Einwohnergemeinde Meiringen 

 
 Einwohnergemeinde Meiringen 

Baupublikation  
Gesuchsteller / Projektverfasser:  
Sonja Fahner, Kirchgasse 24, 3860 Meiringen  
Bauvorhaben: 
Erstellen eines Parkplatzes mit Rasengittersteinen   
Standort: 
Kirchgasse 24, 3860 Meiringen, Parzelle Nr. 1328, 
Mischzone Kern Geschosszahl 2  
 
Schutzzone: 
Gewässerschutzbereich Au   
Ausnahmen: 
Bauen im Strassenabstand (Art. 80 ff SG)  
Auflage- und Einsprachefrist: 

30. Oktober 2023 
 
Auflagestelle: 
Einwohnergemeinde Meiringen, Rudenz 14,  
3860 Meiringen 
 
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
suchakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend.   
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.   
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie La-
stenausgleichsbegehren sind schriftlich und be-
gründet bei der Einwohnergemeinde Meiringen, 
Rudenz 14, 3860 Meiringen, einzureichen. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innerhalb der Auf-
lage- und Einsprachefrist angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG). Bei Kollektivein-
sprachen oder vervielfältigten und weitgehend 
identischen Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten (Art. 35b BauG).  
 
 Einwohnergemeinde Meiringen 

 
 Einwohnergemeinde Meiringen 

Baupublikation  
Gesuchsteller / Projektverfasser:  
Alpin Sherpa Immobilien AG, Amthausgasse 2,  
3860 Meiringen 
 
Projektverfasser: 
TAT Bau- und Immobilien Management AG, 
Schützstrasse 6, 6003 Luzern 
 
Bauvorhaben: 
Erneuerung Fassade, Erneuerung Fenster und  
Montage Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach,  
Neues Vordach für Hoteleingang «Hotel Dakota» 
 
Standort: 
Amthausgasse 2, 3860 Meiringen, Parzelle Nr. 863, 
Mischzone Kern Geschosszahl 4  
 
Schutzzone: 
Gewässerschutzbereich Au, Ortsbildschutzgebiet, 
Baugruppe B «Neu-Meiringen» und ISOS-Gebiet   
Ausnahmen: 
Bauen im Strassenabstand (Art. 80 SG) 
 
Auflage- und Einsprachefrist: 
30. Oktober 2023 
 
Auflagestelle: 
Einwohnergemeinde Meiringen, Rudenz 14,  



3860 Meiringen 
 
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
suchakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend. 
 
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie Lasten-
ausgleichsbegehren sind schriftlich und begründet 
bei der Einwohnergemeinde Meiringen, Rudenz 14, 
3860 Meiringen, einzureichen. Lastenausgleichsan-
sprüche, die nicht innerhalb der Auflage- und Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG). Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b 
BauG).  
 
 Einwohnergemeinde Meiringen 

 
 Einwohnergemeinde Meiringen 

Baupublikation  
Gesuchsteller:  
Susanne und Markus Balmer, Brünigen 671,  
3860 Brünigen 
 
Projektverfasser: 
Lutz realisiert GmbH, Werkstrasse 4, 6010 Kriens 
 
Bauvorhaben: 
Nachträgliches Baugesuch, Anbau Balkon 
 
Standort: 
Brünigen 671, 3860 Brünigen, Parzelle Nr. 325,  
Spezialzone Brünigen  
 
Schutzzone: 
Gewässerschutzbereich Au, Ortsbildschutzgebiet 
und ISOS - Gebiet  
 
Schutzobjekt: 
Erhaltenswertes Objekt 
 
Auflage- und Einsprachefrist: 
30. Oktober 2023 
 
Auflagestelle: 
Einwohnergemeinde Meiringen, Rudenz 14,  
3860 Meiringen 
 
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
suchakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend. 

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind schrift-
lich und begründet bei der Einwohnergemeinde 
Meiringen, Rudenz 14, 3860 Meiringen, einzurei-
chen. Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten 
und weitgehend identischen Einsprachen ist anzu-
geben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).   
 
 Einwohnergemeinde Meiringen 

 
Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli   Schattenhalb und Meiringen 

Gemeinden Schattenhalb und Meiringen 

Baupublikation  
Bauherrschaft:  
Gemischte Gemeinde Schattenhalb,  
3860 Schattenhalb 
 
Projektverfasserin: 
chriWIN GmbH, Grimselstrasse 80, 3860 Schattenhalb 
 
Bauvorhaben: 
Abbruch Pontlibrücke und temporäre Notbrücke 
(Fussgängerbrücke) aus Holz über die Aare auf be-
stehenden Pfeilern und Widerlager 
 
Standort: 
Bir Brigg, Schattenhalb / Meiringen, Parzellen Nrn. 
4 (Meiringen) und 5 (Schattenhalb), Koordinaten: 
2’658’117 / 1’174’715; 2’658’116 / 1’174'698, Land-
wirtschaftszone  
 
Schutzzonen: 
Gewässerschutzbereich Au, Ortsbildschutzgebiet 
und ISOS-Gebiet   
 
Schutzobjekt: 
Erhaltenswertes Objekt  
 
Ausnahmen / Hinweise: 
–   Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone  
    (Art. 24 RPG) 
–   Baute in Waldnähe (Art. 25 KWaG) 
–   Bauten und Anlagen am Gewässer  
    (Art. 48 WBG) 
–   Bauten und Anlagen im Freihalteraum Fliess-
    gewässer (Art. 41c GSchV) 
 
Auflage- und Einsprachefrist: 
23. Oktober 2023 
 
Auflagestelle: 
Gemeinde Schattenhalb, Gässli 22,  
3860 Schattenhalb 
Elektronische Auflage: Die elektronischen Bauge-
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suchsakten können im eBau-Portal des Kantons Bern 
eingesehen werden (www.portal.ebau.apps.be.ch). 
Gemäss Art. 28 Abs. 3 BewD sind die physischen Un-
terlagen rechtlich massgebend.   
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Einspra-
chen und Rechtsverwahrungen sowie Lastenaus-
gleichsbegehren sind schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Interlaken-Ober-
hasli, Schloss 1, 3800 Interlaken einzureichen. La-
stenausgleichsansprüche, die nicht innerhalb der 
Auflage- und Einsprachefrist angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG). Bei Kollektiveinspra-
chen oder vervielfältigten und weitgehend identi-
schen Einsprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten (Art. 35b BauG). Verfügungen und Entscheide 
können im Amtsanzeiger oder im Amtsblatt veröf-
fentlicht werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Zahl der eingelangten Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre 
(Art. 35d BauG). 
 

Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli  
 

 Oberhasli 
 
Auflage Kollokationsplan und Inventar  
 
Ausgeschlagene Erbschaft des 
Seiring Hans-Jörg, geb. 24.11.1956, 3860 Meiringen, 
ZA: Zentrum Artos, Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken, 
verst. am 13.12.20222 
 
Auflagefrist Kollokationsplan:    20 Tage 
Ablauf der Frist:                         17.10.2023 
 
Auflagefrist Inventar:                 10 Tage 
Ablauf der Frist:                         07.10.2023 
 
Im Weiteren verweisen wir auf die Publikation im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie im 
Amtsblatt des Kantons Bern vom 27.09.2023. 
  

Konkursamt Oberland 
Dienststelle Oberland 

 
 
 Berner Oberland 
 

KIRCHGEMEINDEVERBAND DER RÖM.- 
KATH. KIRCHGEMEINDEN IM PASTORAL-
RAUM BERN OBERLAND  
Bekanntmachung gemäss Art. 45 a  
Gemeindeverordnung Kt. Bern 
Organisationsreglement; Inkraftsetzung 

Die von der Delegiertenversammlung des Kirchge-
meindeverbands der röm.-kath. Kirchgemeinden im 
Pastoralraum Bern Oberland am 23. Mai 2023 be-
schlossenen Teilrevision des Organisationsregle-
ments ist vom Amt für Gemeinden und Raum- 
ordnung des Kantons Bern ohne Änderung geneh-
migt worden. Das Reglement wird rückwirkend per 
1. Juli 2023 in Kraft gesetzt.  
Das Reglement kann bezogen werden bei der 
Kirchgemeindeverwaltung, Kapellenweg 7,  
3600 Thun.   
Rechtsmittelbelehrung  
Gegen diesen Beschluss kann gestützt auf Art. 63 
Abs. 1 Bst. B i.V. m. Art. 60 Abs. 1 Bst. B Ziff. 1 VRPG 
innerhalb von 30 Tagen Beschwerde beim Regie-
rungsstatthalter von Thun eingereicht werden. Die 
Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tat-
sachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie 
eine Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel 
sind beizulegen.  

             Kirchenanzeiger  
vom 29. September – 5. Oktober 2023    
Evangelisch-reformierte Kirch ge mein den  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch unserer Angebote 
und wünschen Ihnen alles Gute.   
Für seelsorgerische Notfälle und Beerdigungen;  
Telefonnummer 033 971 19 00 
 
 Meiringen – Hasliberg – Schattenhalb   
Freitag, 19.00 Uhr: Katholische Kirche Meiringen: Öku-
menische Taizé-Feier mit Vorbereitungsteam, Gabriela 
Moser, Violine. – Sonntag, 10.00 Uhr: Michaelskirche: 
Erntedank-Gottesdienst. Mit Pfarrerin Ivana Fucik, 
Jodlerclub Meiringen und Landfrauen. Anschliessend 
Apéro der Landfrauen. 10.00 Uhr: Kirche Hohfluh, Got-
tesdienst. Thema: «Freudige Zuversicht! - wie bekom-
men, wie behalten?» Test: Hebr. 10,35. Mit Ruedi 
Hermann, schweiz. Glaubensmission, Theo Winkler, 
Orgel. – Montag, 12.30 Uhr: Mändigs-Träff. Mittages-
sen im Restaurant Weisses Kreuz in Brienz. Anmel-
dung bis 30. Sept. bei Balázs Kalincsák, 076 482 20 46. 
14.00 Uhr: Spielnachmittag. Im Saal Kirchgemeinde-
haus. Ab 60 Jahren. – Mittwoch, 13.00 Uhr: Mittags-
musik in der Michaelskirche. Maria Rosolemos spielt 
für Sie. – Donnerstag, Kulturtag Kunstmuseum und 
Botanischer Garten Bern. Anmeldung bei Ivana Fucik 
033 971 26 79. 15.30 Uhr: Büchercafé. Im Clubraum 
Kirchgemeindehaus. Buch: FROSCHNACHT von Mar-
kus Werner. – Voranzeige, nächsten Freitag 14.30 Uhr: 
Stiftung Alpbach: Andacht mit Pfarrerin Petra Walker 
und Maria Rosolemos, E-Piano.  



 Innertkirchen                     ev.-ref. Kirche   
Sonntag, 10 Uhr: Gottesdienst in Innertkirchen mit 
Pfr. Beat Abegglen und Organistin Maria Rosolemos, 
mitgestaltet durch den Jodlerklub Innertkirchen.  
Einsetzung des Kirchgemeinderats. Im Anschluss 
Apéro vor der Kirche.  
Telefon-Dienst: Pfr. Arnold Wildi, 033 971 39 49  
(Pfarramt Innertkirchen). 
 
 Guttannen                         ev.-ref. Kirche   
Sonntag, 10.00:  Gottesdienst mit Pfarrer Ulrich Ki-
lian. Orgel: Konrad Zimmermann.  
Mittwoch, 12.00: Friedhof Guttannen, diesjährige 
Aussegnung der Gräber.  
Die Einladung geht an die Angehö�rigen und alljene, 
die die Gra�ber gepflegt haben.  
Telefon-Dienst: Pfr. Arnold Wildi, 033 971 39 49  
(Pfarramt Innertkirchen). 
 
 Gadmen                            ev.-ref. Kirche  
 
Sonntag, Gottesdienst in Innertkirchen (siehe dort), 
keine Feier in Gadmen. 
Mittwoch, 12 Uhr: Seniorenmittagessen im der Gad-
mer Lodge. Anmeldung wenn möglich bis morgen 
Samstag Tel. 033 975 00 30. E Guete zäme! 
Freitag, 6. : 18 –18.30 Friedhof Gadmen, Feier zur 
Grabaufhebung. Gemeinsam halten wir einen Mo-
ment inne und erinnern die Menschen, die 1993 + 
1998 verstorben und deren Grab nun aufgehoben 
wird. Mit Text und Musik, Pfrin. Marianne Nyfeler. 
 
Telefon-Dienst: Pfr. Arnold Wildi, 033 971 39 49  
(Pfarramt Innertkirchen).  
  Römisch-katholische Kirchgemeinden  
 
 Meiringen                             röm.-kath. Kirche  
 
–  Freitag, 29. September, 09.00 Wortgottesfeier  
–  Samstag, 30. September, 17.15 Rosenkranzgebet 
    18.00 Wortgottesfeier 
–  Sonntag, 1. Oktober, 11.00 Wortgottesfeier 
    14.00 «Rosenkranz in der ganzen Schweiz» 
–  Montag, 2. Oktober, 19.30 Eucharistiefeier (hr) 
–  Freitag, 6. Oktober, 09.00 Wortgottesfeier  
 Brienz                 röm.-kath. Kirche   
 
–  Sonntag, 1. Oktober, 09.30 Wortgottesfeier 
–  Donnerstag, 5. Oktober, 09.00 Wortgottesfeier 
 
 Hasliberg Hohfluh             röm.-kath. Kirche  
– Sonntag, 1. Oktober, 09.30 Eucharistiefeier 

Kollekte: 30. September / 1. Oktober 
Diöz. Kollekte für finanzielle Härtefälle 

 
 Nichtamtlicher Teil 

  Freikirchen 

HasliChurch                 www.haslichurch.ch 
Hauptstrasse 12, 3860 Meiringen 
Sonntag, 1. Oktober 10 Uhr, Gottesdienst. 
 
  Kino Meiringen    
Kino Meiringen, Tel. 033 971 16 33, Kirchgasse 7, 
3860 Meiringen, www.kino-meiringen.ch 

 Freitag, 29. Sept. – Freitag, 6 Okt. 2023    
Freitag, 29. September 2023, 20:00 
Subtraction (Mani Haghighi) 
Drama, Orig/d, ab 16 J  
Samstag, 30. September 2023, 17:00 
Lou - Abenteuer auf Samtpfoten  
(Guillaume Maidatchevsky) 
Familienfilm, D, ab 6/8 J  
Samstag, 30. September 2023, 20:00 
Until branches bend (Sophie Jarvis)  
Drama, E/d, ab 16 J 
Prix de Soleur 2023  
Sonntag, 01. Oktober 2023, 19:00 
Fallen Leaves (Aki Kaurismäki) 
Komödie, Orig/d, ab 12 J  
Montag, 02. Oktober 2023, 20:00 
Fallen Leaves (Aki Kaurismäki) 
Komödie, Orig/d, ab 12 J  
Mittwoch, 04. Oktober 2023, 14:00 
Lou - Abenteuer auf Samtpfoten  
(Guillaume Maidatchevsky) 
Familienfilm, D, ab 6/8 J  
Donnerstag,  05. Oktober 2023, 20:00 
Fallen Leaves (Aki Kaurismäki) 
Komödie, Orig/d, ab 12 J  
Freitag, 06. Oktober 2023, 20:00 
Sparta (Ulrich Seidl) 
Drama, D, ab 16 J 
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Heimspiele  
der SV Meiringen

Spielort: Wiltschen 
Samstag, 30. September 2023 
17:00   2. Liga – FC Köniz 
19:00   4. Liga – SV Kaufdorf  
Matchballsponsoren 2. Liga Herren   
Gisler Architektur und Bauplanung AG 
Landi Jungfrau AG 
Isoteam Innenbautrend AG 
Maurer + Raz AG 
Berner Kantonalbank AG  
Die Teams freuen sich auf eure Unterstützung – Hopp SVM!

 
  

    
  

    
       

Schmerzen lindernVerspannungen bewältigeBessere Lebensqualität
Marianne BaumgartnerLenggasse 4, 3860 Meiring
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17 29    

 
  

    
  

    
       

gg

baumgartner.ma@bluewinwww.8hertz.ch

033 971 44 50 / 079 787 1

Hasliberger Dorfmärt! 
Samstag, 7. Oktober 2023 

Beim Hotel Panorama Hasliberg Reuti, 
10 – 17 Uhr  

Flohmarkt Frauenverein 
Kontakt: Vreni von Bergen, Tel. 079 259 78 83 

Ware kann abgeholt werden 

(Bei Regen in der Tiefgarage) 

Nicht vergessen 
 

Die Jahrgänger 1940 der Kirchgemeinde 
Meiringen treffen sich am Mittwoch, 4. Oktober 23 

um 10.00 Uhr im Bahnhöfli, Meiringen

Museum der  
Landschaft Hasli 

 Öffnungszeiten 

1. Juni bis 15. Oktober 

Täglich von 15 – 18 Uhr  
Sonderausstellung 

»Die Auswanderung« 
 

Eintritt frei 
Spenden willkommen  
www.haslimuseum.ch

Secondhand-Shop  
Smiley, Meiringen 
(HINTER DER LANDI) 
Mobile 079 609 99 93  
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr                09.00 – 11.00 h Mo, Mi                     14.00 – 18.00 h  
Jeden letzten  
Samstag im Monat   10.00 – 16.00 h 

NICHT  VERGESSEN



Abschied und Danksagung  
 
         Was man tief in seinem Herzen besitzt,  
         kann man nicht durch den Tod verlieren.      Johann Wolfgang von Goethe 

 
 

In stiller Trauer haben wir im engsten Familien-und Freundeskreis von meinem  
lieben Ehemann, meinem Vater, unserem Schwiegervater, unserem Grosspapa  

und Urgrosspapa  
 
 

Adolf Herren-Stempfel 
1. Juni 1933 – 5. September 2023  

 
 Abschied genommen. Nach einem reich erfüllten Leben durfte er zu Hause einschlafen.  

  
Allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf so  

vielfältige Art zum Ausdruck brachten, danken wir von Herzen. 
Ein herzliches Dankeschön geht an die Betreuerinnen der Spitex Oberhasli  

Oberer Brienzersee (Meiringen) für die sehr persönliche Begleitung. 
  
                                      ln liebevoller Erinnerung:   
                                      Marie-Thérèse Herren-Stempfel 
                                      Judith und Ronald Herren-Castillo 
                                      Angela und Wilmer Morales Herren  
                                          mit Zoë und Eleanor   
                                      Ronald Abraham Herren  
                                      Jenni Herren Ciudad Real  
                                      Maria Teresa Herren und Brian Lee  
                                      Martin Alejandro Herren  
                                      Verwandte und Freunde  
  
Anstelle von Blumen gedenke man bitte dem  
Förderverein Spitex innert dem Kirchet 
IBAN CH02 8080 8006 6194 1848 7 Vermerk: Adolf Herren 
  
Traueradresse:   
Marie-Thérèse Herren-Stempfel 
Sustenstrasse 6 
3862 Innertkirchen
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 Veranstaltungen 
        
 
Bühne Guttannen „Quintett Baguette“   
Das „Quintett Baguette„ freut sich, am 30. September 
in Guttannen ein Konzert unter dem Titel „Gstrandet 
am Flughafe“ zu geben. Seit zwei Jahren singen Joel 
Handschin, Alban Müller, Oliver Michel, Johannes 
Fiechter und die Meiringerin Katja Winterberger zu-
sammen Stücke aus allen möglichen Stilrichtungen und 
Epochen. Von getragenen romantischen Klängen bis 
zu Schweizer Mundart-Liedern ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Kennen gelernt haben sich die Musikbe-
geisterten im Schweizer Jugendchor, in dem sie alle 
langjährige Mitglieder waren oder sind. Katja singt seit 
2015 in verschiedenen Chören, unter anderem im Vo-
kalensemble Consonus. Die Leidenschaft für den Chor-
gesang hat sie in ihrer Ausbildung am Gymnasium 
Thun entdeckt, wo sie während 3 Jahren regelmässig 
Gesangsunterricht hatte. Nun ist sie Assistenzärztin in 
Langenthal, die Musik blieb ein wichtiger Teil ihrer Frei-
zeit. Die vier Mannen des Ensembles sammelten ihre 
musikalische Erfahrung grösstenteils in verschiedenen 
Chören wie dem Schweizer Jugendchor, pourChoeur, 
consonus Vokalensemble und vielen mehr. Alban Mül-
ler, künstlerischer Leiter der Gruppe, hat an der Hoch-
schule Luzern Schulmusik mit Chorleitung und Gesang 
studiert.   
Nebst Bern, Sempach und der Ostschweiz tritt das 
„Quintett Baguette“ nun mit einem unterhaltsamen 
Programm auch in Guttannen an! Der Abend verspricht 
humorvoll, abwechslungsreich und unterhaltsam zu 
werden. (siehe Inserat in dieser Ausgabe) 
 
 Lokale Berichte  
 
Sunneschyn baut Photovoltaik-Anlage aus   
Der Name ist Programm. Der Sunneschyn Meiringen 
nutzt zukünftig die Energieproduzentin Sonne noch 
mehr als bisher. Die erste Photovoltaik-Anlage 
wurde mit der Eröffnung des Werkstattgebäudes im 
Jahre 2011 in Betrieb genommen. Im Oktober 2023 
bzw. im Frühjahr 2024 werden weitere Anlagen auf 
vier Dächern installiert. Damit kann künftig ein Drit-
tel der benötigten Energie selber produziert und als 
Eigenverbrauch genutzt werden.   
Das Projekt wird in Kooperation mit der Genossen-
schaft Solar BeO Ost realisiert. Die Geschäftsleitung 
stand seit geraumer Zeit in Kontakt mit dem Vorstand 
der Genossenschaft. Nun ist die Zeit reif, das Projekt 
anzugehen.   
Die Anlage wird unter fachkundiger Anleitung der 
Energiewendegenossenschaft (e-wende.ch) im 
Selbstbau erstellt. Ein Profi plant die Anlage und er-

ledigt die administrativen Aufgaben wie die Anmel-
dung der Einmalvergütung bis hin zur letzten Fertig-
stellungsmeldung. Der Profi begleitet uns und unsere 
Helfer*innen während der Realisation der Photovol-
taik-Anlage vor Ort.  
Die Energiewendegenossenschaft unterstützt Selbst-
bauende bei der Realisierung der eigenen Anlage. 
Wenn gewünscht organisiert sie Selbstbauende, die 
anderen Selbstbauenden helfen deren eigene An-
lage zu bauen. Die erhaltenen Stunden, können bis 
zum Dezember des Folgejahres auf anderen Projek-
ten abgearbeitet werden. Dadurch sind die Stunden 
gratis. Kann die Zeit nicht abgearbeitet werden, ver-
langt die Genossenschaft CHF 50 pro Stunde.  
Der Sunneschyn Meiringen sucht freiwillige Helferin-
nen und Helfer für den Bau der Photovoltaik-Anlage. 
Die Anlage wird in der Zeit vom 23. Oktober bis 10. 
November 2023 erbaut. Die Stunden können bei der 
e-wende als Stunden für Selbstbauende registriert 
werden oder Sie spenden Ihre Zeit dem Sunneschyn.   
Jede Hilfe, ob Einzeltage oder längere Einsätze, sind 
willkommen! Die freiwilligen Helfer werden während 
den Arbeitstagen verpflegt und zum Abschluss gibt 
es ein gemeinsames Essen.   
Interessentinnen und Interessenten melden sich bitte 
unter der Nummer 033 972 37 00 oder bei  
info@stisun.ch.   
 
Medienmitteilung vom 25. September 2023  
Neue Präsidentin für den  
Gotthelfverein Oberhasli  
 
Die Mitgliederversammlung wählte 
Jana Amacher aus Meiringen zur 
neuen Präsidentin des regionalen 
Kinderhilfswerks Gotthelfverein Oberhasli und ver-
dankte die Arbeit von Daniel Studer, der den Verein 
seit 2010 präsidiert hat.  
Der Vereinspräsident Daniel Studer begrüsste die 
Mitglieder auf der Plattform Haslital in Meiringen zur 
136. Mitgliederversammlung. Die wichtigsten The-
men des Abends waren der Jahresbericht, die Rech-
nung und die Wahlen.  
Im Jahr 2022 wurden vom Vorstand sechs Gesuche 
behandelt. Die Anzahl ist etwas tiefer als der langjäh-
rige Durchschnitt. Es wurden finanzielle Beiträge ge-
sprochen an Reisekosten für eine gesundheitliche 
Behandlung, an Sportausrüstung, Vereinslager,  Wan-
derwoche, Förderunterricht und Saisonabonnement. 
Die Finanzen sind im Lot. Das 2022 geht als relativ 
normales Jahr in die Vereinsgeschichte ein. Die Ver-
sammlung genehmigte den Jahresbericht, die Rech-
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nung und den Jahresbeitrag von CHF 15.–.  
Unter dem Traktandum Wahlen wurden die Vor-
standsmitglieder wiedergewählt. Der Vorstand setzt 
sich aus Personen aller fünf Oberhasli-Gemeinden zu-
sammen. Als designierte neue Präsidentin stellt sich 
die Meiringerin Jana Amacher vor. Sie habe sich das 
Engagement gut überlegt und sei motiviert, das Amt 
zu übernehmen, da es sich um eine sinnstiftende Auf-
gabe handle. Die Versammlung wählte Jana Amacher 
unter Applaus zur neuen Präsidentin.   
Danach wird der bisherige Präsident Daniel Studer 
verabschiedet. Er hatte das Amt von Annelies Brüg-
ger übernommen und leitete den Verein 12 Jahre 
lang. In diese Zeit fielen unter anderem das 125-
Jahre-Jubiläum, die Digitalisierung der Vereinsaktivi-
täten, die altersbedingte Erneuerung des Vorstands 
und die Behandlung von rund 100 Gesuchen. Ihm 
wird für sein beherztes Engagement und die Arbeit 
zum Wohle der von Armut betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen mit ihren Familien aus dem Oberhasli 
herzlich gedankt.   
Daniel Studer wiederum dankt seinem Vorstandskol-
legium und den beiden Revisoren für die angenehme 
Zusammenarbeit und das Abschiedsgeschenk. Wei-
ter dankt er im Namen des Vorstands allen Mitglie-
dern, Spenderinnen und Spendern für die überwie- 
senen Frankenbeträge und das Vertrauen. Er wünscht 
dem Verein für die Zukunft alles Gute.  
Der Gotthelfverein Oberhasli, regionales Kinderhilfs-
werk, wurde im Jahre 1887 in Meiringen gegründet. 
Er unterstützt Kinder und Jugendliche aus Familien, 
nahe am oder unter dem Existenzminimum leben und 
in einer der fünf Oberhasli-Gemeinden wohnen, mit 
Geldbeiträgen an Erziehung, Pflege, Ausbildung oder 
Freizeit. Er spricht auch projektbezogene Beiträge, 
z.B. an Vorträge, Kurse oder Lager, sofern sie mit dem 
Vereinszweck zu vereinbaren sind. 
 
 
Medienmitteilung  
Die Vortragsreihe in Thun zum Thema Angst 
geht weiter. 
Am 18. Oktober 2023, 18:30 Uhr geht die 
Vortragsreihe der Arbeitsgruppe Öffentlich-
keitsarbeit Region Thun in die dritte Runde.   
Andreas Lüthi vom Friedrich Miescher Institut für 
«Biomedical Research» wird über den biochemischen 
Ablauf bei der Entstehung von Angst referieren. 
Anschliessend redet die Fachperson Psychiatrie, Ste-
fan Loehr, über Hilfestellungen im Umgang mit der 
Angst; im Alltag, ambulant und therapeutisch. 
Der Anlass ist kostenlos. 

2017 haben sich Pro Infirmis, Selbsthilfe BE, Stiftung 
TRANSfair, Psychiatrische Dienste des Spitals STS AG 
sowie die Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration 
zur Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit Region Thun 
zusammengeschlossen, mit dem Ziel die regionale 
Bevölkerung über Angebote im psychiatrischen Um-
feld zu informieren und sich für die Entstigmatisierung 
von psychisch erkrankter Menschen einzusetzen.   
Anmeldung und weitere Infos gibt es unter 
www.trans-fair.ch/kampagnen/angst oder telefonisch 
033 334 04 44   



Abschied und Dank 
 
 
Wir tragen dich immer in unseren Herzen.  
Die Erinnerung bleibt. 
 
 
Wir nehmen Abschied von meiner Mutter,  
unserem Omi / Änny, Cousine und Gotti 
 
 

Anny Müller-Steiner 
12. März 1923 – 06. September 2023 

Wir danken 
 
Der Stiftung Alpbach, Team Enzian für die aufopfernde Pflege und Zuwendung 
Dr. Frolov und Dr. Fuchs für die Unterstützung 
Frau Pfarrerin Fucik und Maria Rosolemos 
Bestattungen Santschi

Die Abdankung fand im engsten  
Familienkreis statt. 
 
Statt Blumen gedenke man der  
Stiftung Alpbach, Meiringen 
IBAN CH75 0900 0000 3000 6984 8 
Vermerk: Anny Müller 
 
Traueradresse:  
Erika Bachmann 
Gilliweg 1 
3860 Meiringen

Die Trauernden  
Erika Bachmann mit Werner Blatter 
Sara und Remo Santschi mit Eric, Nico und Marc Abplanalp 
Marie Boss und Margreth Frutiger mit Familie



MERCI               
 
DANKE               
 
SHUKRAN

… sagen wir von Herzen allen,  
die uns auf vielseitige Art und Weise 
 ihre mitfühlende Anteilnahme  
zum Ausdruck gebracht haben  
zum Abschied von  

Ali Boujibar 
 
 
Elisabeth Boujibar und Familie

DANKSAGUNG 
 
Du bist nicht mehr da, wo do du warst, 
aber du bist überall, wo wir sind. 
     
 
Wir danken herzlich für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der  
Verbundenheit, die wir beim Abschied von unserem liebevollen Papi, Partner und Grossatt 

 

Simon Werner Frutiger  
erfahren durften. 
 
Sie geben uns Kraft, den schweren Verlust zu ertragen.  
 
Unser besonderer Dank gilt Frau Pfarrerin Petra Walker für die tröstenden Worte, den Sängerin-
nen von Quattro Schtatzjoni für das berührende Lied und Frau Gabriela Moser für die musika-
lische Umrahmung der Trauerfeier. 
Wir bedanken uns bei den Pflegeteams des Inselspital Bern und des Spital Interlaken für die 
einfühlsame und professionelle Pflege, den Ärzten, welche Simon betreuten sowie Frau Beatrice 
Santschi für ihre umsichtige Begleitung. Stephan Dummermuth danken wir für die wertvolle 
Unterstützung. Wir bedanken uns ebenfalls herzlich für die schönen Blumen, die unzähligen 
Beileidskarten und die Spenden. 
 

Meiringen, im September 2023      Maria-José Castro, Sanne, Thymen und Nadine Frutiger     
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 Fusion zur Schützengesellschaft Brünig- 
Hasliberg    
Am 25. August 2023 haben die Mitglieder der Schüt-
zengesellschaft Brünigen (SGB) und der Schützenge-
sellschaft Hasliberg (SGH) die Gründung der neuen 
Schützengesellschaft Brünig-Hasliberg (SGBH) be-
schlossen.  
Die beiden bisherigen Schützengesellschaften nutzten 
bisher unabhängig voneinander je einen Schiessstand 
auf dem Brünig sowie im Urseni, Hasliberg Goldern. 
Mit der Fusion wird der Schiessbetrieb ab 2024 vorerst 
am Hasliberg stattfinden.  

Neben dem Erhalt des Schützenwesens im Bereich 
Brünig-Hasliberg verfolgt die Fusion ein zweites Ziel: 
Die Wiederinbetriebnahme des Schiessbetriebes auf 
dem Brünig. Neben einer Sanierung des Scheiben-
stands sind auch bauliche Anpassungen am Schützen-
haus geplant. Vorausgehend sind selbstverständlich 
diverse rechtliche Fragestellungen zu klären.  
Der neue Vorstand freut sich, zusammen mit den An-
stössern, Gemeinden und anderen Interessensgrup-
pen eine gute Lösung für alle Beteiligten auszu- 
arbeiten und bedankt sich im Voraus für eine gute Zu-
sammenarbeit.

Der Vorstand der SGBH:  Christian Zenger, Kaspar Kunz, Marco Wüthrich, Toni Willi, Andreas Huggler (Präsident), 
Simon Kohler 69  (Vizepräsident).  Es fehlen: Silvan Blatter und  Walter Neiger.

in der von der Landfrauen festlich geschmückte Kirche 
Pfrn. Ivana Fucik 

 
Anschliessend Apéro im Kirchgemeindehaus 

vorbereitet von den Landfrauen 

Sonntag, 1. Oktober 2023, 10.00 Uhr 
in der Michaelskirche in Meiringen 

 Erntedank-Gottesdienst  
mit Jodelklub Meiringen

         Neu zu vermieten  
  Alphütte am  
  Hasliberg  
    Gummen / Obersthasel 
    079 693 97 84
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Beatrice Sa

Geschäftsleiter
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Energieberatung 
Kaspar Winterberger 
Postfach 696, 3860 Meiringen 
 
Tel. 033 971 84 45 
www.dieenergieberatung.ch 





Generalagentur  
Interlaken-Oberhasli
Guido Wittwer

Agentur Meiringen
Rudenz 20

3860 Meiringen

T 033 971 25 25

interlaken@mobiliar.chmobiliar.ch

Matias Alvarez Daniela Bütikofer Thomas Grossniklaus Werner Imdorf

Wir sind da für Sie im Haslital.
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Stempel nach 
Ihren Wünschen!
· Textstempel 
· Logostempel
· Holzstempel

Pauli AG • Druck & Verlag 
Kirchgasse 1 • 3860 Meiringen • 033 971 32 71 • info@paulidruck.ch
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Webkurs für Einsteiger/Innen 
 
Im Grundkurs wird angeboten: 
Webstuhl kennenlernen – Material- 
berechnung – Kleine Bindungslehre  
– Zettel erstellen – Webstuhl einrichten  
– ein erstes Produkt weben 
 

Ort:                 Webatelier Heimatwerk Haslital 
                        Zeughausstr. 19, 3860 Meiringen 
 
Datum:           6. – 10. November 2023 
 
Zeit:                8.30 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr  
 
Kosten:           CHF 580.00 exkl. Material 
 
Anmeldefrist:  15. Oktober 2023 
 

Anmeldung / Infos:  
Regina Thierstein, Gewebegestalterin EFZ 
079 647 21 85, reginathierstein@bluemail.ch 
 

Optional weitere Kurse:  
8. – 12. Januar 2024 und 11. – 15. März 2024 

Wir suchen per 1. Februar 2023 
oder nach Vereinbarung eine oder einen

Soziokulturelle/n Animator/in
(Bereich Jugendarbeit)
Arbeitspensum 40 %

Ihre Aufgaben
Sie führen und betreuen einen Jugendtreff und arbeiten aktiv bei Projek-
ten mit. Die Jugendtreffs befinden sich in Brienz und in Meiringen und 
werden regelmässig Mittwoch und Freitag Nachmittag betreut. Sie ver-
netzen sich in den Anschlussgemeinden und helfen bei der Durchführung 
von Aktivitäten mit.

Die weiteren Aufgaben und detaillierte Ausschreibung finden Sie unter 
www.meiringen.ch/offenestellen. 

Interessiert?
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Jasmin K. Beyeler,
Gemeindeschreiberin,  Telefon 033 972 45 44.
 
Kontakt
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an 
«personal@meiringen.ch».  

Einwohnergemeinde Meiringen
www.meiringen.ch

Eröffnung  7.10.2023
10:00 – 16:00

Physiotherapie und Massagepraxis

TherapieZentrum Meiringen
Amthausgasse 2

3860 Meiringen
033 / 971 44 88

vis à vis Migros 
im Hotel Dakota 4. Stock

Alle sind herzlich eingeladen unsere 
neuen Praxisräume kennen zu lernen
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